
Öffentliche Bekanntmachung des Wahllei-
ters der Stadt Oberhausen für die Kom-
munalwahlen am 14. September 2025 

Aufforderung zur Einreichung von 

I.  Wahlvorschlägen für die Wahl der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt
Oberhausen

II. Wahlvorschlägen für die Wahl in Wahlbezirken und 
aus Reservelisten für die Wahl zum Rat der Stadt
Oberhausen

III. Listenwahlvorschlägen für die Wahl der Bezirks-
vertretungen

Gemäß § 24, 71 und 75 b Abs. 1 der Kommunalwahlord-
nung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 
967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Dezem-
ber 2024 (GV. NRW. S. 942), fordere ich zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen auf. 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Oberhausen, 
Schwartzstr. 73, 46045 Oberhausen, Zimmer 2 und 4 
(Untergeschoss), während der Dienststunden von  
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr, 
kostenlos abgegeben werden. 

Parteien und Wählergruppen können über das sog. Par-
teienmodul des Regio-IT-Rechenzentrums die benötigten 
Formulare für das Wahlvorschlagsverfahren abrufen und 
vorab elektronisch direkt an den Fachbereich Wahlen 
übermitteln. Dieses Vorgehen ersetzt jedoch nicht die 
fristgerechte Abgabe der Unterlagen in Papierform. 
Nähere Informationen zur Nutzung des Parteienmoduls 
erhalten Sie beim Fachbereich Wahlen. 

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 a, 
46 b und 46 d des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S.70), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 
(GV. NRW. S. 444), und der §§ 3, 25, 26 und 31 KWahlO 
sowie der §§ 70, 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 

Die kreisfreie Stadt Oberhausen bildet das Wahlgebiet, in 
dem nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a KWahlG mindestens 
58 Vertreter, davon 29 in Wahlbezirken, zu wählen sind. 
Dazu hat der Wahlausschuss am 17. Dezember 2024 
das Stadtgebiet Oberhausen in 29 Wahlbezirke einge-
teilt. Die Einteilung ist am 20. Dezember 2024 im 
Sonderamtsblatt 15/2024 der Stadt Oberhausen öffent-
lich bekannt gemacht worden. 

Ein Verzeichnis der Wahlbezirke mit den dazugehörigen 
Straßen kann beim Oberbürgermeister - Fachbereich 
Wahlen -, Schwartzstr. 73, 46045 Oberhausen, während 
der Dienststunden eingesehen werden. 

1      Allgemeines 

1.1   Die Wahlvorschläge müssen beim Wahlleiter - Fach-
bereich Wahlen -, Schwartzstraße 73 (Zimmer 4), 
46045 Oberhausen, spätestens bis zum 7. Juli 2025, 

18:00 Uhr, eingereicht werden (§ 15 Abs. 1 
KWahlG). Die Wahlvorschläge sollten aber nach 
Möglichkeit frühzeitig vor dem 7. Juli 2025 einge-
reicht werden, damit etwaige Mängel, welche die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig 
behoben werden können. 

        Wahlvorschläge sind nach § 18 Abs. 3 KWahlG zu- 
rückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht sind, 
den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen 
oder auf Grund einer Entscheidung nach Art. 9  
Abs. 2, Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes oder  
Art. 32 Abs. 2 der Landesverfassung unzulässig sind. 

1.2   Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), 
von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von 
Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen 
Wahlberechtigten (Einzelbewerberinnen/Einzelbe-
werbern), von diesen allerdings keine Reserveliste und 
keine Bezirksvertretungsliste, eingereicht werden. 

        Eine Wählergruppe, die nach § 2 Abs. 1 Wählergrup-
pentransparenzgesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW. 
S. 412) in der jeweils geltenden Fassung einer Pflicht
zur Rechenschaftslegung unterliegt, kann einen
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm die Be-
scheinigungen beifügt, die ihr der Präsident des
Landtags nach § 4 Abs. 2 Wählergruppentrans-
parenzgesetz über die Vorlage ihrer Rechenschafts-
berichte für die letzten zwei abgeschlossenen
Rechnungsjahre erteilt hat. Soweit die Frist zur Ein- 
reichung des Rechenschaftsberichts nach § 4 Abs. 1
des Wählergruppentransparenzgesetzes zum Zeit-
punkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch nicht
abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene Rech-
nungsjahr die Vorlage einer Erklärung nach Abs. 2
ausreichend. Hat eine Wählergruppe die fristgerechte
Einreichung der Rechenschaftsberichte nach § 4
Abs. 1 Wählergruppentransparenzgesetz versäumt,
kann sie die Einreichung der Rechenschaftsberichte
beim Präsidenten bis zur Zulassung des Wahlvor-
schlags nachholen (§ 15 a Abs. 1 KWahlG).
Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechen-
schaftslegung nach § 2 Abs. 1 Wählergruppentrans-
parenzgesetz unterliegt, kann einen Wahlvorschlag
nur einreichen, wenn sie zusammen mit dem Wahl-
vorschlag eine Erklärung darüber abgibt, ob und in
welcher Gesamthöhe sie in den vorangehenden zwölf 
Monaten Zuwendungen erhalten hat. Zuwendungen
eines einzelnen Zuwenders gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4
Wählergruppentransparenzgesetz sind anzugeben
(§ 15 a Abs. 2 KWahlG).
Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung des
Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zu-
wendung, die die Bedingungen gemäß § 2 Abs. 4
Wählergruppentransparenzgesetz erfüllt, teilt sie dies 
dem Wahlleiter unter Angabe des Namens und der
Anschrift des Zuwenders sowie der Gesamthöhe der
Zuwendung unverzüglich mit (§ 15 Abs. 3 KWahlG).
Für Einzelbewerber gilt § 15 a KWahlG mit der
Maßgabe entsprechend, dass sich die Mitteilungs-
pflichten auf Angaben über Zuwendungen be-
schränken, die der Einzelbewerber zum Zwecke
seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von
Dritten erhalten hat.
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1.3   Als Bewerberin/Bewerber einer Partei oder einer 
Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertre- 
ter-/Vertreterinnenversammlung im Wahlgebiet hierzu 
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versamm-
lung nicht zustande, so kann die Partei oder Wähler-
gruppe ihre Bewerberinnen/Bewerber in einer Ver-
sammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 
        Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union (Unionsbürgerinnen/Unions-
bürger), die in Deutschland wohnen, sind unter den 
gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

 
        Die Bewerberinnen/Bewerber und die Vertreterinnen/ 

Vertreter für die Vertreter-/Vertreterinnenversammlun-
gen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechen-
des gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
berinnen/Bewerber auf der Reserveliste oder der Be-
zirksvertretungsliste und für die Bestimmung einer Er-
satzbewerberin/eines Ersatzbewerbers. Stimmbe-
rechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
        Als Vertreterin/Vertreter für eine Vertreter-/Vertreter-

innenversammlung kann nur gewählt werden, wer 
am Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Ver-
treterinnen/Vertreter einberufenen Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
        Die Vertreterinnen/Vertreter für die Vertreter-/Vertre-

terinnenversammlung und die Bewerberinnen/Be-
werber sind frühestens ab dem 1. September 2024, 
die Bewerberinnen/Bewerber für die Wahlbezirke frü-
hestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Ein-
teilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen. 

 
        Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe 

hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Be-
schluss einer Mitglieder- oder Vertreter-/Vertreterin-
nenversammlung Einspruch erheben. Auf einen sol-
chen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. 
Ihr Ergebnis ist endgültig. 

 
        Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen/Ver-

treter für die Vertreter-/Vertreterinnenversammlung, 
über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
Mitglieder- oder Vertreter-/Vertreterinnenversamm-
lung sowie über das Verfahren für die Wahl der Be-
werberin/des Bewerbers regeln die Parteien und 
Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

 
        Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 

Bewerberinnen/der Bewerber mit Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder, Vertreterinnen/Vertreter 
oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstim-
mung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 

        Hierbei haben die Leiterin/der Leiter der Versamm-
lung und zwei von dieser/diesem bestimmte Teilneh-
merinnen/Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewer-
berinnen/Bewerber für das Amt der Oberbürgermeis-
terin/des Oberbürgermeisters und der Bewerberin-
nen/Bewerber für die Vertretung in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten und 
der Bezirksvertretungslisten hat sich die Versiche-
rung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberin-
nen/Bewerber und die Bestimmung der Ersatzbewer-
berinnen/Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung 

erfolgt sind. Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
1.4   Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt 

der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode 
nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertre-
tung der zuständigen Stadt Oberhausen, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land 
im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie 
einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Pro-
gramm hat und dass die Namen der Vorstandsmit-
glieder, die Satzung und das Programm auf geeigne-
te Weise veröffentlicht sind; dies gilt nicht für 
Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3  
Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis 
zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß 
beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
Zu I.:  Wahlvorschlägen für die Wahl der Oberbürger-

meisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt 
Oberhausen 

 
A        Allgemeines 
 
1.        Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin/ 

einen Bewerber enthalten gemäß § 46 d Abs. 1 
KWahlG. Wahlvorschläge können von politischen 
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-
gesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organi-
sierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wähler-
gruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten 
(Einzelbewerber/Einzelbewerberin) eingereicht 
werden. Wer für das Amt der Oberbürgermeisterin/ 
des Oberbürgermeisters wählbar ist, kann sich 
selbst vorschlagen. Parteien und Wählergruppen 
können auch gemeinsam eine Bewerberin/einen 
Bewerber vorschlagen. 

 
2.        Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne 

von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder 
wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzt und eine Wohnung 
in der Bundesrepublik Deutschland innehat, das 
23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Gewähr 
dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich 
demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintritt. Nicht wählbar ist, wer am 
Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundes-
republik Deutschland die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt (§ 65 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW). 

 
B        Form und Inhalt 
 
1.        Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der 

Anlage 11 d zur KWahlO eingereicht werden. Er 
muss enthalten: 

 
           - Den Namen und gegebenenfalls die Kurzbe-

zeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können 
durch ein Kennwort gekennzeichnet werden. 

 
           - Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburts-

datum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung),  
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E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsan-
gehörigkeit des Bewerbers; bei Beamtinnen/ 
Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern 
nach § 13 Abs. 1 und 6 des Gesetzes sind auch 
der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde 
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei 
der sie beschäftigt sind, anzugeben; bei mehre-
ren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter 
welchem Vornamen der Bewerber auf dem 
Stimmzettel anzugeben ist. 

           Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten. 

2. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergrup-
pe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1
KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen
von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen
Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger
unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen
muss die Unterzeichnerin/der Unterzeichner des
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

3. Wahlvorschläge der unter 1. Allgemeines Nr. 1.4 
genannten Parteien und Wählergruppen müssen
außerdem von mindestens 290 Wahlberechtigten
der Stadt Oberhausen persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern. 
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ord-
nungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis
der Wahlberechtigung der Unterzeichnerin/des
Unterzeichners bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen
Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann
infolge von Umständen, die der Wahlvorschlags-
berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig
erbracht werden (§ 15 Abs. 2 KWahlG).

Unterstützungsunterschriften für gemeinsame
Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in
1. Allgemeines Nr. 1.4 genannten Parteien und
Wählergruppen fallen.

4. Muss ein Wahlvorschlag gemäß § 46 d Abs. 1 
KWahlG von mindestens 290 Wahlberechtigten un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amt-
lichen Formblättern nach Anlage 14 c zur KWahlO zu 
erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anfor-
derung sind der Name und ggf. die Kurzbezeich-
nung der Partei oder Wählergruppe, die den
Wahlvorschlag einreichen will, bei gemeinsamen
Wahlvorschlägen sämtliche beteiligten Parteien
oder Wählergruppen, bei Einzelbewerberinnen/
Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familien-
name, Vornamen und Wohnort der/des vorzu-
schlagenden Bewerberin/Bewerbers und die
Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf 
der Rückseite der Anlage 14 c zur KWahlO unter
Nr. 3 aufzunehmen sind, anzugeben. Parteien
und Wählergruppen haben ferner die Aufstellung
des Bewerbers in einer Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung nach § 17 des Gesetzes zu
bestätigen. Der Wahlleiter hat die in Satz 2 ge-

nannten Angaben im Kopf der Formblätter zu ver-
merken. Parteien und Wählergruppen haben fer-
ner die Aufstellung der Bewerberin/des Bewer-
bers in einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung nach § 17 KWahlG zu bestätigen. 

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterschreiben;
die Angaben zum Familiennamen, Vornamen,
Geburtsdatum und zur Anschrift (Hauptwohnung) 
der Unterzeichnerin/des Unterzeichners sowie
der Tag der Unterzeichnung sollen von der
Unterzeichnerin/vom Unterzeichner persönlich
und handschriftlich ausgefüllt werden.

- Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist
auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung der Stadt Oberhausen nach dem Muster
der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass
sie/er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

- Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat jemand
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre/seine Unterschrift auf allen weiteren Wahlvor-
schlägen ungültig. Leistet eine Wahlberechtig-
te/ein Wahlberechtigter mehrere Unterstützungs-
unterschriften für verschiedene Wahlvorschläge mit 
unterschiedlichem oder gleichem Datum, kommt
es für die Gültigkeit ausschließlich auf die Reihen-
folge der Vorlage durch die Wahlvorschlagsträger
bei der Gemeinde an, die die Wahlberechtigung
bescheinigt. Gültig ist die zuerst vorgelegte Unter-
stützungsunterschrift. Die gleichzeitige Unter-
zeichnung eines Wahlvorschlags für einen Wahl-
bezirk und einer Reserveliste bleibt ungerührt.

           Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die 
Bewerberin/den Bewerber ist zulässig. 

5. Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Erklärung der/des vorgeschlagenen Bewer-
berin/Bewerbers nach dem Muster der Anlage
12 c zur KWahlO, dass sie/er seiner Aufstellung
zustimmt und für keinen anderen Wahlvorschlag
in einem Wahlbezirk des Wahlgebiets ihre/seine
Zustimmung zur Benennung als Bewerberin/
Bewerber gegeben hat. Die ordnungsgemäße
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlages.

- Eine Bescheinigung der zuständigen (Ober-)Bür-
germeisterin/des zuständigen (Ober-)Bürger-
meisters nach dem Muster der Anlage 13 b zur
KWahlO, dass die/der Bewerberin/Bewerber
wählbar ist.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über
die Versammlung der Partei oder der Wähler-
gruppe zur Aufstellung der Bewerberin/des
Bewerbers nach dem Muster der Anlage 9 c zur
KWahlO, im Falle eines Einspruchs nach § 17
Abs. 6 KWahlG auch eine Niederschrift über die
wiederholte Abstimmung, mit der nach § 17
Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherung
an Eides statt über die geheime Abstimmung
nach dem Muster der Anlage 10 c zur KWahlO.
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Die Beibringung einer Ausfertigung der Nieder-
schrift und der Versicherung an Eides statt bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages. 

- Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts
der Unterzeichnerinnen/der Unterzeichner, so-
fern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten
unterzeichnet sein muss.

- Sofern sich Beamtinnen/Beamte oder Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1
oder 6 KWahlG bewerben, eine Bescheinigung
über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis
sowie im Falle des § 13 Abs. 1 Satz 1 Buch-
stabe b oder d KWahlG auch die ausgeübte
Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies zur Behebung
von Zweifeln für erforderlich hält.

Zu II.: Wahlvorschlägen für die Wahl in Wahlbezirken 
und aus Reservelisten für die Wahl zum Rat der 
Stadt Oberhausen 

A        Wahlvorschläge für die Wahl in Wahlbezirken 

1. Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach
dem Muster der Anlage 11 a zur KWahlO einge-
reicht werden. Er muss enthalten:

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzel-
bewerberinnen/Einzelbewerbern können durch
ein Kennwort gekennzeichnet werden;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburts-
datum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung),
E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsan-
gehörigkeit der Bewerberin/des Bewerbers; bei
Beamtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG
sind auch der Dienstherr und die Beschäf-
tigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzuge-
ben; bei mehreren Vornamen kann eine Angabe
erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewerber 
auf dem Stimmzettel anzugeben ist.

 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und 
Anschriften sowie Telefonnummern und E-Mail-
Adressen der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. 

2. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). 
Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens
eine Unterzeichnerin/ein Unterzeichner ihre/seine
Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.

3. Wahlvorschläge der unter 1. Allgemeines Nr. 1.4 ge-
nannten Parteien und Wählergruppen müssen fer-
ner von mindestens 10 Wahlberechtigten des Wahl-
bezirks, für den die Kandidatin/der Kandidat aufge-
stellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von
Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern, es sei denn, 
dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz
auf Grund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie 
als Einzelbewerberin/Einzelbewerber benannt

waren, und der Wahlvorschlag von ihnen selbst 
unterzeichnet ist. Die Wahlberechtigung ist nachzu-
weisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unter-
zeichnerinnen/der Unterzeichner bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorlie-
gen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die die/der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, 
nicht rechtzeitig erbracht werden. 

4. Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von
mindestens 10 Wahlberechtigten des Wahlbezirks
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf
amtlichen Formblättern nach Anlage 14 a zur
KWahlO zu erbringen.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom
Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anfor-
derung sind die Bezeichnung der Partei oder
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen 
will, bei Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern
das Kennwort sowie Familienname, Vornamen
und Wohnort der/des vorzuschlagenden Bewer-
berin/Bewerbers und die Kontaktdaten, die in die
Datenschutzhinweise auf der Rückseite der An-
lage 14 c zur KWahlO unter Nr. 3 aufzunehmen
sind, anzugeben. Parteien und Wählergruppen
haben ferner die Aufstellung der Bewerberin/des
Bewerbers in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung nach § 17 KWahlG zu bestätigen. Der
Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Form-
blätter zu vermerken.

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterschreiben.
Die Angaben zum Familiennamen, Vornamen,
Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwoh-
nung) der Unterzeichnerin/des Unterzeichners
sowie der Tag der Unterzeichnung sollen von der
Unterzeichnerin/dem Unterzeichner persönlich
und handschriftlich ausgefüllt werden.

- Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist
auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung seiner Gemeinde nach dem Muster der
Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass sie/er
im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

- Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter darf
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Hat
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet,
so ist ihre/seine Unterschrift auf allen weiteren
Wahlvorschlägen ungültig. Leistet eine Wahlbe-
rechtigte/ein Wahlberechtigter mehrere Unter-
stützungsunterschriften für verschiedene Wahl-
vorschläge mit unterschiedlichem oder gleichem
Datum, kommt es für die Gültigkeit ausschließlich 
auf die Reihenfolge der Vorlage durch die Wahl-
vorschlagsträger bei der Gemeinde an, die die
Wahlberechtigung bescheinigt. Gültig ist die
zuerst vorgelegte Unterstützungsunterschrift. Die
gleichzeitige Unterzeichnung einer Reserveliste
bleibt unberührt.

           Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die 
Bewerberin/den Bewerber ist zulässig. 
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5. Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung der Bewerberin/des
Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12 a zur
KWahlO. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zu-
stimmungserklärung bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe
eines gültigen Wahlvorschlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13 a zur KWahlO; die Bescheinigung
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem
Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe
zur Aufstellung der Bewerberinnen/Bewerber mit
den gemäß § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebe-
nen Versicherungen an Eides statt nach dem
Muster der Anlage 9 a zur KWahlO; ihrer Bei-
fügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung
der Niederschrift und der Versicherungen an
Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im
Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.3
Abs. 9 dieser Bekanntmachung).

- Sofern sich Beamtinnen/Beamte oder Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6
des KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über 
ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls
der Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln
für erforderlich hält.

- Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts
der Unterzeichnerinnen/der Unterzeichner, so-
fern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten
unterzeichnet sein muss.

B        Wahlvorschläge für die Reserveliste 

1. Für die Reserveliste können nur Bewerberinnen/
Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder
Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss
von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung
unterzeichnet sein.

2. Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage
11 b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss
enthalten:

- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die
die Reserveliste einreicht;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburts-
datum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung),
E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsan-
gehörigkeit der Bewerberinnen/Bewerber in er-
kennbarer Reihenfolge; bei Beamtinnen/Be-
amten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern
nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie
beschäftigt sind, anzugeben.

           Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrif-
ten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten. 

           Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, 
dass eine Bewerberin/ein Bewerber, unbeschadet 
der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerberin/ 
Ersatzbewerber für einer/einen im Wahlbezirk oder 
für eine/einen auf einer Reserveliste aufgestellte/ 
aufgestellten Bewerberin/Bewerber sein soll. 

3. Soll eine Bewerberin/ein Bewerber auf der Reser-
veliste Ersatzbewerberin/Ersatzbewerber für eine/
einen im Wahlbezirk oder für eine/einen auf der
Reserveliste aufgestellte andere Bewerberin/aufge-
stellten anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2
KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten: 

- den Familien- und die Vornamen der/des zu
ersetzenden Bewerberin/Bewerbers;

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der
Reserveliste, in dem oder unter der die/der zu
ersetzende Bewerberin/Bewerber aufgestellt ist.

4. Reservelisten der unter 1. Allgemeines Nr. 1.4
genannten Parteien und Wählergruppen müssen
außerdem von mindestens 100 Wahlberechtigten
des Wahlgebietes der Stadt Oberhausen persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 16
Abs. 1 KWahlG).

5. Muss die Reserveliste von mindestens 100 Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach dem
Muster der Anlage 14 b zur KWahlO zu erbringen;
bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeich-
nung der Partei oder Wählergruppe anzugeben.
Für die Unterzeichnung gilt Nr. II A 4. entsprechend.

6. Die Zustimmungserklärung der Bewerberinnen/
Bewerber ist auf der Reserveliste nach dem Mus-
ter der Anlage 12 b zur KWahlO abzugeben. Einer
Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht,
soweit Bewerberinnen/Bewerber gleichzeitig für
einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Beschei-
nigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.

Zu III.:Listenwahlvorschlägen für die Wahl der 
Bezirksvertretungen 

           Rechtsgrundlagen 

1. Das Stadtgebiet Oberhausen ist aufgrund des § 35
der Gemeindeordnung NRW in 3 Stadtbezirke ein-
geteilt.

Der Stadtbezirk Alt-Oberhausen umfasst die
Wahlbezirke 01 - 12, 

           der Stadtbezirk Oberhausen-Sterkrade umfasst 
die Wahlbezirke 13 - 24 und 

           der Stadtbezirk Oberhausen-Osterfeld umfasst die 
Wahlbezirke 25 - 29. 

           Für jeden Stadtbezirk ist gemäß § 36 der Gemein-
deordnung NRW eine Bezirksvertretung zu bilden. 

           Die 3 Bezirksvertretungen haben nach der Haupt-
satzung der Stadt Oberhausen folgende Mit- 
gliederzahlen: 

           Bezirksvertretung Alt-Oberhausen 
           19 Mitglieder 
           Bezirksvertretung Oberhausen-Sterkrade 
           17 Mitglieder 
           Bezirksvertretung Oberhausen-Osterfeld 
           15 Mitglieder 
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2. Wahlberechtigt für die Wahl der Bezirksvertretung 
eines Stadtbezirkes ist, wer in diesem Stadtbezirk
für die Wahl des Rates wahlberechtigt ist (§ 46 a
Abs. 4 KWahlG).

Wählbar für die Bezirksvertretung sind alle nach
Satz 1 Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und die übrigen Voraussetzungen
des § 12 KWahlG erfüllen, sowie - bei Fehlen eines 
entsprechenden Wohnsitzes im Stadtbezirk - die
Wahlberechtigten, die in einem Gemeindewahl-
bezirk des Stadtbezirks als Bewerberin/Bewerber
für die Wahl des Rates aufgestellt sind (§ 46 a
Abs. 4 KWahlG).

Nicht wählbar ist gem. § 12 Abs. 2 KWahlG, wer am 
Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepu-
blik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

3. Gemäß § 16 Abs. 1 KWahlG müssen die Wahlvor-
schläge der unter 1. Allgemeines Nr. 1.4 genann-
ten Parteien und Wählergruppen ferner in den
Stadtbezirken Alt-Oberhausen und Oberhausen-
Sterkrade von jeweils 50 und im Stadtbezirk
Oberhausen-Osterfeld von 28 Wahlberechtigten
des Stadtbezirks persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein (§ 46 a Abs. 5 KWahlG). Die
Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu
erbringen (Anlage 14 b zu § 72 KWahlO).

Hat die Partei oder Wählergruppe eine über das
Gebiet der Stadt Oberhausen hinausgehende
Organisation, so brauchen Satzung und Programm 
dem Wahlleiter nicht eingereicht zu werden, wenn

a) im Falle einer nicht über den Regierungsbezirk
hinausgehenden Organisation die Bezirksre-
gierung oder

b) im Falle einer über einen Regierungsbezirk hin-
ausgehenden Organisation das für Inneres
zuständige Ministerium auf Antrag

           bestätigt, dass Satzung und Programm ordnungs-
gemäß eingereicht sind (§ 26 Abs. 5 KWahlO). 

           Eine Bewerberin/ein Bewerber darf, unbeschadet 
ihrer/seiner Bewerbung für die Wahl des Rates, nur 
in einem Listenwahlvorschlag benannt werden. Als 
Bewerberin/Bewerber in einem Listenwahlvor-
schlag kann nur benannt werden, wer in einer 
Mitglieder-, Vertreter- oder Wahlberechtigtenver-
sammlung im Gebiet der Stadt Oberhausen oder 
des Stadtbezirks hierzu gewählt worden ist (§ 46 a 
Abs. 5 KWahlG). 

4. Der Listenwahlvorschlag soll nach dem Muster der
Anlage 11 c zu § 72 Abs. 1 KWahlO eingereicht
werden. Er muss enthalten:

a) den Namen der Partei oder Wählergruppe, die
den Listenwahlvorschlag einreicht,

b) Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburts-
datum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung),
E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie
Staatsangehörigkeit der Bewerberinnen/Bewer-
ber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamtinnen/ 
Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch 

der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde 
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei 
der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

           Er soll ferner Namen und Anschriften sowie Tele-
fonnummern und E-Mail-Adressen der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 

           Soll eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Listen-
wahlvorschlag Ersatzbewerberin/Ersatzbewerber 
für eine/einen in dem Listenwahlvorschlag benann-
te andere Bewerberin/anderen Bewerber sein, so 
muss der Listenwahlvorschlag ferner enthalten: 

a) den Familien- und die Vornamen der/des zu
ersetzenden Bewerberin/Bewerbers,

b) die laufende Nummer des Listenwahlvorschla-
ges, unter der die/der zu ersetzende Bewerbe-
rin/Bewerber aufgestellt ist (§ 72 Abs. 2
KWahlO).

           Dem Listenwahlvorschlag sind gem. § 72 Abs. 4 
KWahlO beizufügen: 

- Die Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers
nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO,
dass sie/er der Aufstellung zustimmt und dass
sie/er für keinen anderen Listenwahlvorschlag in
einem Stadtbezirk der Stadt Oberhausen ihre/
seine Zustimmung zur Benennung als Bewer-
berin/Bewerber gegeben hat.

- Eine Bescheinigung des Oberbürgermeisters
nach dem Muster der Anlage 13 a zur KWahlO,
dass die Bewerberin/der Bewerber in dem Stadt-
bezirk wählbar ist; einer Bescheinigung der Wähl-
barkeit bedarf es nicht, soweit Bewerberinnen/
Bewerber gleichzeitig in einem Wahlbezirk oder
auf einer Reserveliste für die Wahl des Rates auf-
gestellt sind und die Bescheinigung für diese
Wahlvorschläge vorliegt oder beigebracht wird.

- Eine Ausfertigung der Niederschrift über die
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur
Aufstellung der Bewerberinnen/Bewerber mit den 
nach § 46 a Abs. 1 i. V. m. § 17 Abs. 8 KWahlG
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; 
ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine
Ausfertigung der Niederschrift und der Versiche-
rungen an Eides statt einem anderen Listenwahl-
vorschlag im Gebiet der Stadt Oberhausen beige-
fügt ist; die Niederschrift soll nach dem Muster
der Anlage 9 b gefertigt, die Versicherungen an
Eides statt nach dem Muster der Anlage 10 b
abgegeben werden.

- Sofern sich Beamtinnen/Beamte oder Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6
KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr
Dienst- oder Arbeitsverhältnis sowie ihre ausge-
übte Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies zur
Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.

- Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts
der Unterzeichnerinnen/der Unterzeichner, so-
fern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten
unterzeichnet sein muss.
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5.        Muss ein Listenwahlvorschlag von Wahlberechtig-
ten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften 
auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 b zu  
§ 72 Abs. 3 KWahlO, die vom Wahlleiter kostenfrei 
geliefert werden, zu erbringen. Die Vorschriften für 
die Unterzeichnung eines Wahlvorschlages oder 
einer Reserveliste gelten sinngemäß. 

 
           Bei der Anforderung der Formblätter ist die Be-

zeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, anzugeben. Diese 
Angaben werden im Kopf der Formblätter vermerkt. 

 
Oberhausen, 16.01.2025 
 
gez.:  
 
Motschull 
Wahlleiter 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Jägerprüfung 
 
schriftlicher Teil:              Mittwoch, 23.04.2025 
                                       11:00 Uhr - 14:00 Uhr 
                                       Haus Union 
                                       Schenkendorfstr. 13 
                                       46047 Oberhausen 
 
mündliche Prüfung:        Montag, 28.04.2025 
                                       Dienstag, 29.04.2025 
                                       ab 09:00 Uhr 
                                       Haus Union  
                                       Schenkendorfstraße 13 
                                       46047 Oberhausen 
 
jagdliches Schießen:      Mittwoch, 30.04.2025 
                                       Uhrzeit folgt  
                                       Schießstand Coesfeld-Flamschen 
                                       48653 Coesfeld 
 
Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung sind bis ein-
schließlich 21.02.2025 bei der Unteren Jagdbehörde der 
Stadt Oberhausen, Bereich Öffentliche Ordnung, 
Technisches Rathaus, Bahnhofstraße 66, Zimmer B 407, 
einzureichen. 
 
Dem Antrag sind beizufügen: 
 
-    Nachweis einer Vereinigung der Jäger oder einer ihrer 

satzungsgemäßen Untergliederungen über die siche-
re Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe 
mit einem Mindestkaliber von neun Millimetern. Der 
Nachweis darf nicht älter als ein Jahr sein. 

 
-    Nachweis über die Teilnahme an einer von unserem 

Amt für Verbraucherschutz (Veterinärwesen) aner-
kannten Schulung zur „kundigen Person im Umgang 
mit Wildfleisch“ nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I 
Nummer 4 der Verordnung (EG) Nummer 853/2004. 

 
Der Oberbürgermeister 
Untere Jagdbehörde 
Im Auftrag 
 
gez.: 
 
Huxhorn

Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
zur Teilaufhebung des Bebauungsplans 
Nr. 144 - Altenzentrum Reinersbach - 
 
I.   Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung 
 
     Der Rat der Stadt hat am 23.09.2024 die Beteiligung 

der Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung beschlossen 
(14-tägige Darlegung der Planung ohne Bürgerver-
sammlung). 

 
     Der teilaufzuhebende Bebauungsplan Nr. 144 - Alten-

zentrum Reinersbach - liegt mit den Vorentwürfen der 
Begründung und der Aufhebungssatzung deshalb in 
der Zeit vom 

 
04.02.2025 bis 18.02.2025 einschließlich 

 
     im Internet unter https://www.o-sp.de/oberhausen/ 

plan/beteiligung.php öffentlich aus. 
 
     Die Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung 

sind außerdem über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de zugänglich. 

 
     Zudem erfolgt die öffentliche Auslegung der Unter-

lagen innerhalb der vorgenannten Darlegungsfrist 
auch im Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rat-
haus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, 
Zimmer Nr. A 009, und auf dem Flur vor Zimmer A 009 
sowie in der Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade, 
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. B 005, 
während der nachstehend genannten Dienstzeiten: 

 
     Dienstzeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung: 
     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
     Dienstzeiten Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade: 
     Montag - Mittwoch: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Donnerstag: 08:00 - 18:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
     Innerhalb dieser Zeiten besteht Gelegenheit, sich die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren 
voraussichtliche Auswirkungen erläutern zu lassen. 

 
     Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern 

Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
     Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), in 
Verbindung mit den „Verfahrensgrundsätzen für die 
vorgezogene Beteiligung der Bürger an der Bauleit-
planung“ der Stadt Oberhausen. 

 
     Das Teilaufhebungsgebiet des Bebauungsplans  

Nr. 144 - Altenzentrum Reinersbach - im Bereich der 
Holtener Straße liegt in der Gemarkung Sterkrade, 
Flur 16, und umfasst die Flurstücke Nr. 247 und 248 je-
weils teilweise. 

 
     Die genaue Abgrenzung des Teilaufhebungsgebiets er-

gibt sich auch aus der nachfolgenden Übersichtskarte: 
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     Hinweis 
 
     Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer/innen und Besitzer/innen 

zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vor-
bereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden 
Maßnahmen Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen. 

 
II.   Bekanntmachungsanordnung im Sinne des § 2 Abs. 4 

Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
 
     Der vom Rat der Stadt am 23.09.2024 gefasste Beschluss zur Betei-

ligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung sowie die Durchfüh-
rung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB zur Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 144 - Altenzen-
trum Reinersbach - werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
III. Bestätigungen und Bekanntmachungsanordnung des Ober-

bürgermeisters im Sinne des § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs- 
verordnung (BekanntmVO) 

 
     Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung des Beschlusses zur Beteili-

gung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung sowie die Durchfüh-
rung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB zur Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 144 - Altenzen-
trum Reinersbach - stimmen mit dem vom Rat der Stadt am 
23.09.2024 gefassten Beschluss überein.  

     Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Ver-
ordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren. 

 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Oberhausen, 24.01.2025 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
Ergänzende Informationen zur Teilaufhebung des Bebauungs-
plans Nr. 144: 
 
Die im Teilaufhebungsgebiet über den Bebauungsplan Nr. 144 festge-
setzte (öffentliche) Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ 
umfasst die Flurstücke Nr. 247 und 248 in Gänze und somit - inkl. einer 
ebenfalls festgesetzten öffentlichen Durchwegung - eine Gesamtfläche 
von rd. 1.840 m². Die Festsetzung konnte bis heute nicht umgesetzt wer-
den, da die Stadt bislang nicht in das Eigentum der genannten Flur- 
stücke kommen konnte. 
 
Auf dem östlich benachbarten Flurstück Nr. 249 befindet sich ein grenz-
ständig errichtetes Wohngebäude (Holtener Straße 72), dass zum Flur-
stück Nr. 248 mit einer Gebäudeabschlusswand/Brandwand errichtet 
wurde. Obgleich diese bauliche Ausbildung des vorhandenen Gebäudes 
in der Örtlichkeit eine Anbauerwartung grundsätzlich suggeriert, ist ein 
Anbau entsprechend den derzeitigen Festsetzungen des Bebauungs-
plans Nr. 144 durch die Festlegung einer (öffentlichen) Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Parkanlage“ planungsrechtlich nicht zulässig. 
 
Ein städtischer Grunderwerb für die Flurstücke Nr. 247 und 248 (ohne den 
hier gegenständlichen Teilaufhebungsbereich) könnte dann Realität wer-
den, wenn für den Teilaufhebungsbereich, der auch perspektivisch im Ei-
gentum der derzeitigen Grundstückseigentümerin verbleiben soll, Baurech-
te für eine Wohnbebauung geschaffen würden. Auf den dann zum möglich-
en städtischen Grunderwerb stehenden Flurstückteilen mit einer Gesamt-
größe von ca. 1.150 m² könnte in diesem Falle die seither über den Bebau-
ungsplan Nr. 144 festgesetzte (öffentliche) Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Parkanlage“ inkl. der technischen Infrastruktur eines von den 
Wirtschaftsbetrieben Oberhausen (WBO) dort geplanten unterirdischen 
Pumpwerks zur Entflechtung des Reinersbaches umgesetzt werden. 
 
Nach Inkrafttreten der Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 144 wäre  
i. S. v. § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Teilaufhebungsbereich per-
spektivisch eine bauliche Ausnutzbarkeit gegeben, die sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
Da die Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 144 im beschleunigten 
Verfahren durchgeführt wird, wird gemäß § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. 
mit § 13 Abs. 3 BauGB u. a. von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach  
§ 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB (Überwachung der 
Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden. Unabhängig vom Entfall 
dieser förmlichen Vorschriften werden die wesentlichen Umweltbelange 
bei der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Weitere Informationen sind im Beteiligungszeitraum auch im Internet 
unter https://www.o-sp.de/oberhausen/plan/beteiligung.php zu erhalten. 
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